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Verbindliche Nebenabrede zum Vertrag V22948/3011010 
Erweiterte Pflege VIS 6.3 

Folgende verbindliche Nebenabrede zum EVB IT Dienstvertrag V22948/3011010 abweichend 
oder ergänzend wird zwischen den Vertragsparteien o.g. EVB-IT Vertrages geschlossen: 

Austausch der Anlage 2 (Preisblatt Aufwände), au~grund eines fehlerhaften Preises der Pos. 1 0. 

Alt: 

Pos.10 20006512 Lizenzpflege E-Akte Leistungen 1 ST 20.385,00 € 

Pos.10 20006512 Lizenzpflege E.:Akte Leistungen 1 ST 8.609,00 € 

Ein korrigiertes Preisblatt Anlage 2 befindet sich beiliegend. 

Alle anderen vereinbarten -vertraglichen Rechte und Pflichten bleiben von dieser Nebenabrede 
unberührt. 

Bremen 10.06.2025 ,ftr,fJF, 'a'Zr' 

Ort Datum Ort Datum 

Auftragnehmer Auftraggeber 

Dalaport • Anstalt des öffenUlchen Rechts · Ultemelmenssitz: Altenholzer Straße 10.14, 24161 Altenholz · www.dalaportde 
VO<Sitzenderdes Verwa1tulgsrales: Jan Pö[l<sen (Senalskanzlei Harrl,ug) • Vo,stand: Dr. Johann Bizef (Vora.) : Silke Tessmann-SIOrdl • Andreas Reichet • Torsten KoB 

www.dalaportde


Anlage 2 zum V22948/3011010 --
datap§ rt 

-
Preisblatt Jährlicher Festpreis 

Gültig ab dem 01.04.2025 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 
zahlt der Auftraggeber folgende jährliche Entgelte (nachrichtlich): 

Gesamtpreis: 8.609,00 € 
=========== 

Die Rechnungsstellung erfolgt nach erbrachter Leistung. 

Preisblatt erstellt am 03.06.2025 
Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 7.1 1 von 1 



EVB-IT Dienstvertrag (Kurzfassung) 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer V22948/301101 O 

--
datapOrt--

Seite 1 von 3 

Vertrag über IT-Dienstleistungen 

Erweiterte Pflege VIS 6.3 

zwischen 

und 

Senator für Inneres und Sport , Contrescarpe 22 - 24, 28203 Bremen 

Dataport, Anstalt öffentlichen Rechts, Altenholzer Straße 10-14, 24161 Altenholz 

.Auftraggeber" (AG) 

.Auftragnehmer" (AN ) 

1. Leistungsumfang 

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Preisblatt Anlage 2 

Lfd. 
Nr. 

Leistung 
(ggf auch Kategorie, Berater) 

Ort der Leistung Leistungszeitraum Vergütung pro 
Einheit 

(Personentag, 
Stunden, Stück etc.) 

Vergütungsart: 
Aufwand ggf. inkl. 
Obergrenze (OG) 

bzw. 
Pauschalfestpreis 

Beginn Ende/Termin 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Gemäß Anlage 4 Remote bzw. beim 
Externen 
DiensUeister 

01.04.2025 31 .12.2025 gemäß Preisblatt 
Anlage2 

gemäß Preisblatt 
Anlage2 

~ Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

D Reisekosten werden wie folgt vergütet 

~ Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

D Reisezeiten werden wie folgt vergütet 

2. Vertragsbestandteile 

Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

dieses Vertragsformular (Seiten 1 bis 3) 

Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport (Dataport AVB) in der jeweils geltenden Fassung (s. Nr. 3.1) 

Vertragsanlage(n) in folgender hierarchischer Reihenfolge: Nr. 1, 2, 3, 4 , 5 

Ergänzende Vertragsbedingungen für die Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistungs-AGB) in der bei 
Vertragsschluss geltenden Fassung 

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - Teil B (VOL/B) in der bei 
Vertragsschluss geltenden Fassung 

Die EVB-IT Dienstleistungs-AGB stehen unter www.cio.bund.de und die VOU B unter www.bmwk.de zur Einsichtnahme bereit. 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 

Die vereinbarten Vergütungen verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 

3. Sonstige Vereinbarungen 

3.1 Allgemeines 

Die Dataport AVB sind im Internet unter www.dataport.de veröffentlicht. 

3.2 Umsatzsteuer 

3.2.1 Verwendung der vertraglichen Leistungen 

~ Der Auftraggeber bestätigt, dass die in diesem Vertrag bezogenen Leistungen durch den Auftraggeber 
• nicht in einem Betrieb gewerblicher Art, 
- nicht im Rahmen von Vermögensverwaltung (z .B. Vermietung) 
• und somit ausschließlich im Rahmen seiner hoheitlichen Aufgabenwahrnehmung genutzt werden. 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
Version 2.1 vom 01.04.2018 E.VB·il 

www.dataport.de
www.bmwk.de
www.cio.bund.de


------------------------------

3.2.2 

-EVB-IT Dienstvertrag (Kurzfassung) -
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber datapOrt 
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer V22948/301101 O --

3.2.3 

3.2.4 

3.3 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

Seite 2 von 3 
Umsatzsteuer bei anteiliger nicht-hoheitlicher Verwendung 

D Der Auftraggeber bestätigt, dass die in diesem Vertrag bezogenen Leistungen durch den Auftraggeber anteilig im 
Rahmen seiner hoheitlichen Aufgabenwahrnehmung genutzt werden. 

Es erfolgt eine Aufteilung der Rechnung in nichtsteuerbare Beistandsleistung und steuerbare Leistung zuzüglich ge­
setzlicher Umsatzsteuer. Die in diesem Vertrag bezogenen Leistungen werden vom Auftraggeber zu _ % hoheitlich 
verwendet. Die zu 100% fehlenden _ % der Leistungen unterliegen somit der Umsatzsteuer. Der nicht-hoheitliche Teil 
der Leistungsverwendung unterliegt der Umsatzsteuer und wird gesondert mit Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. 

Umsatzsteuer für im Hoheitsbereich verwendete Leistungen, die bis zur erstmaligen Anwendung des 
§ 2b UStG erbracht werden 

Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterl iegen in Ansehung ihrer Art, des 
Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht der Umsatzsteuer. Sollte sich 
durch Änderungen tatsächlicher oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch eine Steuerbehörde eine 
Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbehörde in Anspruch genommen 
werden, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe zu erstatten, gegebenenfalls 
auch rückwirkend. 

Umsatzsteuer für im Hoheitsbereich verwendete Leistungen, die ab der erstmaligen Anwendung des § 2b UStG erbracht 
werden 

Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterl iegen nicht der Umsatzsteuer, da 
diese aufgrund des Gesetzes zur Gewährleistung der digitalen Souveränität der Freien Hansestadt Bremen nur von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen (§ 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG). Ausgenommen sind 
Leistungen auf dem Gebiet des Telekommunikationswesen (§ 2b Abs. 4 Nr. 5 UStG in Verbindung mit Anhang 1 Nr. 1 
der RL 2006/112 EG vom 28.11.2006) sowie die Lieferung von neuen Gegenständen, insbesondere Hardware (§ 2b 
Abs. 4 Nr. 5 UStG in Verbindung mit Anhang 1 Nr. 6 der RL 2006/11 2 EG vom 28.11.2006), die stets steuerbar und -
pflichtig sind. Bundesrechtliche Regelungen, wonach einzelne Leistungen juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
vorbehalten sind (wie§ 20 Abs. 3 FVG oder§ 126 GBO) bleiben unberührt. Diese Leistungen sind weiterhin nicht 
steuerbar. Sollte sich durch Änderungen tatsächlicher oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch eine 
Steuerbehörde dennoch eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuer-behörde 
in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe zu 
erstatten, ggf. auch rückwirkend. 
Verschwiegenheitspflicht 

Die Vertragspartner vereinbaren über die Vertragsinhalte Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Bestimmungen dem nicht 
entgegenstehen. 

Bremer Informationsfreiheitsgesetz 

Dieser Vertrag unterliegt dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG). 

Er wird gemäß § 11 im zentralen elektronischen Informationsregister der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht. 
Unabhängig von einer Veröffentlichung kann er Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein. 

D Optionale Erklärung der Nichtveröffentlichung 
Der Auftraggeber erklärt mit Auswahl dieser Option, dass der Auftraggeber diesen Vertrag nicht im Informationsregister 
veröffentlichen wird. Sollte während der Vertragslaufzeit eine Absicht zur Veröffentlichung entstehen, wird der 
Auftraggeber den Auftragnehmer unverzüglich informieren. 

Mitwirkungs- und Beistellleistungen des Auftraggebers 

Folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente) werden vereinbart: 

Anlage 1 Ansprechpartner 

Der Auftraggeber benennt gern. Anlage 1 mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die dem Auftragnehmer als 
Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Änderungen der Anlage 1 Ansprechpartner sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Hierfür wird eine neue Anlage 1 vom 
Auftraggeber ausgefüllt. Die Anlage wird auf A~ / die Key Account Manager/ Key Account Managerin 
zur Verfügung gestellt. Die neue Anlage ist an----zu senden. 

Gemäß EVB-IT Nr. 3.7.2. 

Folgende weitere Beistellleistungen werden vereinbart 

D Softwarelizenzen gemäß 

D Hardware gemäß 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
Version 2.1 vom 01.04.2018 E.VB·il 
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□ Dokumente gemäß 

□ sonstiges gemäß 

3.6 Ablösungen von Vereinbarungen/ Vorvereinbarungen 

Mit diesem Vertrag wird eine etwaige Vorvereinbarung abgelöst. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien bestimmen 
sich ab dem Zeitpunkt seines Wirksamwerdens ausschließlich nach diesem Vertrag. 

3.7 Complianoe zum Einsatz externer Dienst- oder Werkleister 

3.7.1 Gesetzliche Regelungen 

Der Auftragnehmer kann zur Leistungserbringung exteme Dienst- oderWerkleister einsetzen. Dabei sind von 
Auftraggeber und Auftragnehmer die Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) einzuhalten. 

3.7.2 Pflichten des Auftraggebers 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Anlage .Regelungen zum Einsatz von Personen von Subunternehmern des 
Auftragnehmers zur E;:rtlrlngul)Q der Dienstleistung' zu beachten und etwaige Verstöße hiergegen dem Auftragnehmer 
unverzüglich schriftlich zu melden. 
Der Auftraggeber achtet insbesondere darauf, die Beschäftigten des externen Dienst- oder Werkleisters im Rahmen des 
Auftragsverhältnisses nicht wie eigene Mitarbeiter in seinen Dienstbetrieb zu integrieren und diesen insbesondere auch 
keine artleitsrechtlichen Weisungen zu erteilen: • • 

3.7.3 Kommunikation 

Grundsätzlich sind die in der Anlage .Ansprechpartne_r" als vertragliche Ansprechpartner benannten Personen des 
Auftraggebers und Auftragnehmers fOr die Kommunikation zur vertraglich geschuldeten Leistungserbringung der externen 
Dienst- oder Werkleisters verantwortlich (.Single Point cf Contact- SPOC"). Dies umfasst auch die Konkretisierung des 
Auftragsgegenstands, die Dokumentation der Arbeitsstande, sowie die Kontrolle und Bewertung von (ZWischen)­
Ergebnissen. Dies kann.auch ·ober andere rechtskonforme Regeiungen organisiert werden, wie z.B. einem gesondert 
vereinbarten .Brückenkopf-Modell", einem Tici<etsystem des Auftraggebers oder einem fOr das Vorhaben verbindlich 
festgelegten Projektmanagement-Standard wie bspw. Prince2. 

3.8 Laufzeit und Kündigung 

Dieser Vertrag beginnt am 01.04.2025 und endet am 31.12.2025. 

Auftragnehmer Auftraggeber 

~e/W'u- Z1-. 07. Zr
Ort, Datum: 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT DlensUeistungs-AGB definiert. 
Version 2.1 vom 01.04.2018 E.VB·il 
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Anlage 1 zum V22948/3011010 

Ansprechpartner 
zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 

Auftraggeber: Senator für Inneres und Sport 
Contrescarpe 22 - 24 
28203 Bremen 

Rechnungsempfänger: Polizei Bremen 
In der Vahr 76 
28329 Bremen 

Leitweg-ID: 

Der Rechnungsempfänger ist immer auch der Mahnungsempfänger. 

Zentraler Ansprechpartner des
Auftragnehmers: 

Vertraglicher Ansprechpartner des
Auftraggebers: 

Fachliche Ansprechpartner des
Auftraggebers: 

Technische Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

Vorname Nachname 
Tel.: 
E-Mail: 

Ändern sich die Ansprechpartner in dieser Anlage, wird die Anlage gem. EVB-IT Vertrag ohne die Einleitung 
eines Änderungsvertrages ausgetauscht. 

Das Dokument ist gültig ab: bei Vertragsschluss 

Vorlagenversion: 4.0 Seite 1 von 1 
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Anlage 2 zum V22948/3011010 

Preisblatt Jährlicher Festpreis 
Gültig ab dem 01.04.2025 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 

zahlt der Auftraggeber folgende jährliche Entgelte (nachrichtlich): 

Gesamtpreis: 20.385,00 € 

Die Rechnungsstellung erfolgt nach erbrachter Leistung. 

Preisblatt erstellt am 21.03.2025 

Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 6.3 1 von 1 



Anlage 3 zum V22948/301101 O 

IAP-Nummer: 39359 
(wird von Dataport ausgefüllt) 

Datenschutzrechtliche Festlegung des Auftraggebers 

Angaben des Verantwortlichen gern. Art. 28 DSGVO zur Auftragsverarbeitung1 

Für die Verarbeitung der in Rede stehenden personenbezogenen Daten 
aelten folaende Datenschutzreaelunaen: 

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) 
~ 

Zusätzlich folgende bundes- bzw. landesrechtliche Regelungen (bitte Gesetz bzw. vo benennen) 

Folgende bundes- bzw. landesrechtliche Regelungen zur Umsetzung der RiLi (EU) 2016/6802 

(bitte Gesetz bzw. VO benennen) □ 

Es findet keine Verarbeitung personenbezogener Daten statt r7l 

Art und Zweck der Verarbeitung 1. 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO) 

1 Es handelt sich hierbei um gesetzliche Muss-Angaben sowohl bei Auftragsverarbeitung, die der Verordnung (EU) 2016/679 
(DSGVO) unterliegt wie auch bei Auftragsverarbeitung, welche den bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 unterliegt. Diese Angaben sind in gleicher Form gesetzlicher Muss-Bestandteil des vom Verantwortlichen 
zu erstellenden Verzeichnisses aller Verarbeitungstätigkeiten (vgl. Art. 30 Abs.1 DSGVO bzw. die inhaltlich entsprechenden 
Bestimmungen im BDSG und in den LDSG'en zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Als Hilfestellung zum Ausfüllen siehe daher: 
https://www.datenschutzkonferenz-0nline.de/media/ah/201802 ah verzeichnis verarbeitungstaetigkeiten.pdf 
2 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit. 

Vorlagenversion: 2.1 Seite 1 von 2 

https://www.datenschutzkonferenz-0nline.de/media/ah/201802


Anlage 3 zum V22948/301101 O 

IAP-Nummer: 39359 
(wird von Dataport ausgefüllt) 

2. Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO bzw. Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c) 

darunter folgende Kategorien besonderer personenbezogener Daten 
(siehe z. B. Art. 9 Abs.1 DSGVO) 

Beschreibung der Kategorien betroffener Personen 3. 
/siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVOl 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation 

4. 

(siehe z. B. Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. e DSGVO) 

Vorlagenversion: 2.1 Seite 2 von 2 
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Anlage 4 zum V22948/3011010 

Leistungsbeschreibung über IT-Dienstleistungen 

 

Dieses Dokument beschreibt die Dienstleistungserbringung durch den aktuell eingesetzten Nachunternehmer (PDV 

GmbH) des Auftragnehmers. Diese Leistungsbeschreibung beschreibt abschließend die Leistungen des Nachunterneh-

mers. Die Leistungen des Auftragnehmers werden in Abgrenzung hierzu in den anderen leistungsbeschreibenden Doku-

menten festgehalten. 

Dem Auftragnehmer steht es frei einen anderen Nachunternehmer während der Vertragslaufzeit mit den Aufgaben zu 

betrauen. 

1 Überblick über die vereinbarten Leistungen 

Der Nachunternehmer des Auftragnehmers erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: Pflege & 
Wartung 

2 Beschreibung Projekt / Vorhaben 

2.1 Zielsetzung 

Ziel des Vorhabens ist die Pflege der Software VIS sowie kundenspezifischer Module in der Version 

6.3. Der Fremddienstleister ist darüber hinaus mit dem 3rd Level Support, sowie der Fehlerbehebung 

und Wartung der Software beauftragt. 

2.2 Rahmenbedingungen 

Die Leistung erfolgt auf Anforderung des Auftraggebers und endet zum 31.12.2025. 

3 Beschreibung der Leistungen 

3.1 Art und Umfang 

Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem nachfolgenden Leistungsplan. Die vom 

Nachunternehmer des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen werden jeweils in dem vereinbarten Doku-

mentationssystem erstellt und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt. 

3.1.1 Programmversionen 

☒ Neue Programmversionen werden regelmäßig bereitgestellt (automatisch oder gemäß Fehlerbericht), 

damit die Software fortlaufend die zugesicherten Anforderungen an Funktionalität, Effizienz und Sicherheit 
erfüllen kann. 

▪ Fehlererkennung und Fehlerbehebungen über Bugfix-Versionen bzw. Patches 

▪ Regelmäßige Bereitstellung von Sicherheitsupdates nach Erkennung von Sicherheitslücken 

▪ Anpassung der Software bei Änderungen der Umgebung (z.B. im Betriebssystem) oder um die 

▪ Wahrscheinlichkeit von zukünftigen Fehlern oder Sicherheitslücken zu reduzieren 

▪ Anpassung der Software bei gesetzlichen Änderungen 

▪ Erweiterung und Weiterentwicklung der Software nach Marktanforderungen (ggf. nach einem 

▪ Produktanforderungsgespräch mit dem Kunden) 

▪ Aktualisierung von Benutzerhandbüchern und technischen Spezifikationen 

☒ Neue Programmversionen, Patches und Hotfixes werden bereitgestellt: 

☒ als manuelles Update zum Download durch Dataport z.B. über ein Portal des Herstellers 

☐ als automatisiertes Update, z.B. in SaaS-Umgebungen 

☐ über ein Patch-Management System 

3.1.2 Reparaturservice Hardware 

☐ Diagnose von Hardwarefehlern und deren Beseitigung durch Reparatur oder Austausch. Im Einzelnen 

☐ Bring-In Service 

▪ Sofern eine Behebung des Fehlers per Fernzugriff nicht möglich ist, bringt der Auftraggeber das de-
fekte Gerät zu einer qualifizierten Servicestelle. Nach Beendigung der Reparaturarbeiten wird der 

20.03.2025 LB Beratung Seite 1 von 4 
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Anlage 4 zum V22948/301101 O --
Leistungsbeschreibung über IT-Dienstleistungen datapOrt--Auftraggeber benachrichtigt, dass das Gerät abholbereit ist. Umfasst sind die Bereitstellung aller Er­

satzteile sowie die Arbeiten, jedoch nicht der Transport zu und von der Servicestelle. 

D Send-In & Return Service 

• Sofern eine Behebung des Fehlers per Fernzugriff nicht möglich ist, schickt der Auftraggeber das de­
fekte Gerät zu einer qualifizierten Servicestelle. Der Auftraggeber trägt die Transport- und Versiche­
rungskosten und ist für eine angemessene Verpackung zum Schutz des defekten Geräts verantwortlich. 
Nach Beendigung der Reparaturarbeiten verschickt der Nachunternehmer des Auftragnehmers das Ge­
rät zurück zum Auftraggeber. Umfasst sind die Bereitstellung aller Ersatzteile sowie die Arbeitskosten 
und die Portokosten für den Rückversand des Geräts an den Absender oder jede andere Adresse in­
nerhalb des Landes, in dem sich die Servicestelle befindet. 

D Collect & Return Service 

• Sofern eine Behebung des Fehlers per Fernzugriff nicht möglich ist, wird das defekte Gerät am Standort 
des Auftraggebers abgeholt und zu einer qualifizierten Servicestelle gebracht. Nach erfolgter Reparatur 
wird das Gerät wieder zum Kunden zurückgebracht. 

D Door-to-Door oder Desk-to-Desk Service 

• Sofern eine Behebung des Fehlers per Fernzugriff nicht möglich ist, wird das defekte Gerät durch ein 
gleichwertiges ersetzt. Das defekte Gerät wird an der Adresse des Auftraggebers abgeholt und gleich­
zeitig wird ein gleichwertiges neues an dieselbe Adresse geliefert. Der Desk-to-Desk Service beinhaltet, 
dass die Austauscheinheit direkt zum Schreibtisch des Benutzers geliefert wird. 

D On-Site-Service 

• Der gemeldete Fehler wird vom Nachunternehmer des Auftragnehmers mittels telefonischen Supports 
oder per Fernzugriff analysiert. Sodann wird durch den Nachunternehmer des Auftragnehmers ein Ter­
min für einen Servicetechniker angesetzt, um vor Ort nach Bedarf eine weitere Diagnose vorzunehmen 
und eine Lösung für das diagnostizierte Problem zu finden. Bei einem Hardware-Ausfall wird die Be­
triebsbereitschaft wiederhergestellt, indem das defekte Teil am Installationsstandort ausgetauscht oder 
repariert wird. 

D Non Returnable Disk Service (NRD) 

• Mit dem NRD Service ist der Kunde nicht verpflichtet, defekte Datenträger, Festplatten und nichtflüch­
tige Solid-State-Lautwerke zurückzugeben, wenn Ersatzdatenträger gesendet wurden. Der NRD­
Service ermöglicht es dem Auftraggeber, ausgefallene Festplatten zu behalten bzw. die ausgefallenen 
Festplatten oder Komponenten selbst zu entsorgen. 

3.1.3 Service und Wartung von Soft-/Hardware 

181 Software 

D Hardware 

181 Zur Verfügungstellung: 

181 einer Telefonhotline 

D einer zentralen E-Mail-Adresse 

D eines Live-Chats 

181 eines Ticketportales 

beim Nachunternehmer des Auftragnehmers, über die Fehler gemeldet werden können. Es gelten einheitlich 
folgende Reaktionszeiten bei Störungen Ue Störungspriorität und während der Supportzeit): 

Störungspriorität 

Kritisch ( 1 ) 

Hoch (2) 

Mittel (3) 

Niedrig (4) 
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Anlage 4 zum V22948/3011010 

Leistungsbeschreibung über IT-Dienstleistungen 

 

☐ Der Nachunternehmer des Auftragnehmers gibt fachgerechte Auskünfte in Bezug auf Installation, Benutzung, 

Betrieb und Fehlerbehebung über die oben aufgeführten Kommunikationswege. 

☒ Für den Self-Service des Auftraggebers wird eine geeignete Umgebung vom Nachunternehmer des Auftragneh-

mers bereitgestellt und regelmäßig aktualisiert (z.B. ein Webportal mit FAQs, Anleitungen zur Fehlerbehebung, 
Knowledge-Base-Artikel). 

☒ Der Nachunternehmer des Auftragnehmers informiert den Auftraggeber über Sicherheitslücken und Schwach-

stellen in dem von ihm gelieferten Produkt. Die Information erfolgt unverzüglich, nachdem der Nachunternehmer 
des Auftragnehmers Kenntnis von der Sicherheitslücke/Schwachstelle erhalten hat. Sie umfasst 

▪ eine Beschreibung der Sicherheitslücke/Schwachstelle, 
▪ eine Einschätzung ihrer Ausnutzbarkeit, 
▪ Vorschläge für eine Umgehungslösung und 
▪ einen Termin, bis zu dem ein Patch, der die Sicherheitslücke/Schwachstelle beseitigt, voraussichtlich gelie-

fert wird 

3.2 Kommunikation/ Beauftragungsweg 

☐ Die Kommunikation zwischen dem Auftraggeber und dem Nachunternehmer des Auftragnehmers und die Kon-

kretisierung der einzelnen unter Pkt. 3.1 beschriebenen Leistungen erfolgt über ein Ticketsystem, die ausschließ-

lich Tickets aus den unter Pkt. 3.1 beschriebenen Bereichen enthält. Dem Nachunternehmer des Auftragnehmers 

steht es frei, die Bearbeitung von nicht diesem Leistungsbereich unterfallenden Tickets abzulehnen. 

☐ Die Kommunikation an den Schnittstellen zwischen dem Auftraggeber und dem Nachunternehmer des Auftrag-

nehmers erfolgt über vorab benannte Ansprechpartner (gem. Anlage 1 Ansprechpartner) 

☒ Es erfolgt keine Kommunikation zwischen dem Auftraggeber und dem Nachunternehmer des Auftragnehmers. 

Der Ansprechpartner des Nachunternehmers ist dem Auftragnehmer jedoch bekannt. 

3.3 Leistungsort 

Die Leistungen gemäß Pkt. 3.1 werden grundsätzlich remote erbracht. Eine Leistungserbringung vor Ort erfolgt 

nur, wenn dies zwingend erforderlich sein sollte und nur nach Vereinbarung. 

4 Betriebsmittel des Nachunternehmers 

4.1 Hardware 

☐ Aus IT-Sicherheitsgründen wird ein – durch Dataport verwaltetes - Notebook zur Verfügung gestellt. 

☐ Aus IT-Sicherheitsgründen wird ein – durch den Kunden verwaltetes - Notebook zur Verfügung gestellt. 

☐ 

4.2 Software 

Folgende nicht durch den Nachunternehmer selbst mit vertretbarem Aufwand beschaffbare Software, wird 

☐ durch den Auftraggeber 

☐ durch den Auftragnehmer 

zur Leistungserbringung zur Verfügung gestellt: 

☐ 

☐ 

☐ 
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5 

Anlage 4 zum V22948/3011010 

Leistungsbeschreibung über IT-Dienstleistungen 

 

Vergütung 

Die Leistungen gemäß Pkt. 3.1 werden gemäß Anlage 2 vergütet. 
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Anlage 5 zum V22948/3011010 

Regelungen zum Einsatz von Personen von 
Subunternehmern des Auftragnehmers zur Erbringung der 
Dienstleistung 

Folgende Regelungen gelten für die zur Dienstleistungserbringung eingesetzten Personen 

von Subunternehmern des Auftragnehmers. Es handelt sich um eine nicht abschließende 

Übersicht von Punkten, die eine Integration in die Betriebsorganisation indizieren. 

1. E-Mail-Adresse 

Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, dürfen einen E-Mail-

Account des Auftraggebers nur zugewiesen bekommen, wenn ein E-Mail-Account des 

Auftraggebers zwingend erforderlich ist, um die in dieser Leistungsbeschreibung/ in 

möglichen weiteren Leistungsbeschreibungen geschuldete Dienstleistung zu erbringen. 

Die Signatur der E-Mail-Adresse muss einen Hinweis darauf, dass die Person extern ist 

(„Extern“ in der Signatur) enthalten und damit den Status eines Dienstleisters zu erkennen 

geben. 

2. Zugriff auf IT-Systeme 

(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erhalten Zugriff 

auf IT-Systeme des Auftraggebers nur und auch nur in dem Umfang, in dem es zwingend 

erforderlich ist, die in der Leistungsbeschreibung/ den Leistungsbeschreibungen geschuldete 

Dienstleistung zu erbringen. 

(2) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, dürfen keinen 

generellen Zugriff auf das Intranet des Auftraggebers haben. Ein Zugriff ist nur und auch nur 

in dem Umfang zulässig, in dem es zwingend erforderlich ist, die in der 

Leistungsbeschreibung/ den Leistungsbeschreibungen geschuldete Dienstleistung zu 

erbringen. 

3. Arbeitsmittel 

(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, werden vom 

Auftraggeber keine Betriebsmittel zur Auftragsdurchführung zur Verfügung gestellt (z.B. 

Notebook, Smartphone, Software). 

(2) Ausnahmen sind nur und auch nur in dem Umfang zulässig, in dem es zwingend 

erforderlich ist, die in dieser Leistungsbeschreibung/ den Leistungsbeschreibungen 

geschuldete Dienstleistung zu erbringen. 

(3) Ausnahmen können auch aus zwingenden Gründen der IT-Sicherheit und hier 

insbesondere der Überwachung der Einhaltung der IT-Sicherheitsanforderungen begründet 

sein. 
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Anlage 5 zum V22948/3011010 

4. Interne Verzeichnisse und Verteiler 

Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, werden nicht in den 

allgemeinen internen Verzeichnissen des Auftraggebers (z.B. Telefon-, E-Mail-

Verzeichnisse, Arbeitspläne, Outlook-Kalender, Organigramme, E-Mail-Verteiler) geführt. 

5. Zutritt zu Räumlichkeiten und Flächen des Auftraggebers 

(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, haben keine 

Zutrittsrechte / -pflichten zu Räumlichkeiten des Auftraggebers. 

(2) Ausnahmen sind nur und auch nur in dem Umfang zulässig, in dem es zwingend 

erforderlich ist, um die die in der Leistungsbeschreibung/ den Leistungsbeschreibungen 

geschuldete Dienstleistung zu erbringen. 

(3) Soweit Ausnahmen nach Abs. 2 zulässig sind, sind gesonderte und auf die Dienstleistung 

begrenzte Zutrittsberechtigungen auszustellen. 

6. Visitenkarten 

Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erhalten keine 

Visitenkarten des Auftraggebers. 

7. Weisungen 

(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erhalten keine 

arbeitsrechtlichen Weisungen vom Auftraggeber. Sie sind nicht Arbeitnehmer des 

Auftraggebers. 

(2) Die Pflichten der Personen nach Abs. 1 ergeben sich aus der dem Auftrag zugrunde 

liegenden Leistungsbeschreibung. 

(3) Zulässig sind auftragsbezogene Hinweise zur Konkretisierung der geschuldeten Leistung, 

soweit diese Leistung abstrakt bereits in der Leistungsbeschreibung/ in möglichen weiteren 

Leistungsbeschreibungen beschrieben ist, und zur Durchführung des konkreten jeweiligen 

Auftrags. 

8. Dienst- und Urlaubsplanung 

(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, sind nicht 

Gegenstand des Urlaubsplans der Leistungseinheit des Auftraggebers, für die sie Leistungen 

erbringen. 

(2) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, sind nicht als 

Abwesenheits- oder als Vakanzvertretung eines Beschäftigten des Auftraggebers 

einzusetzen. 
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Anlage 5 zum V22948/3011010 

(3) Soweit die Dienstleistung die Leistungserbringung des Auftraggebers absichert, ist die 

vom Auftragnehmer angekündigte Abwesenheit der Personen, die er zur Erbringung der 

Leistung einsetzt, Gegenstand der Dienstplanung des Aufraggebers. 

9. Ansprechperson 

In der Anlage 1 dieses Vertrages wird die jeweilige Ansprechperson von beiden Seiten 

(Auftraggeber und Auftragnehmer) benannt. Die Kommunikation zwischen dem Auftraggeber 

und dem Auftragnehmer hat ausschließlich über diese Ansprechpersonen zu erfolgen. 

10. Schulungen und Einweisungen 

(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, nehmen nicht an 

allgemeinen Schulungen teil, die für die Beschäftigten des Auftraggebers angeboten werden. 

(2) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, sind in die 

konkrete Aufgabe durch den Auftragnehmer einzuweisen, damit sie ihre geschuldete 

Leistung erbringen können. Soweit es in diesem Zusammenhang die Kenntnis spezifischer 

Regelungen und Werkzeuge des Auftraggebers erforderlich ist, sind diese Personen 

einzuweisen und dürfen ggf. insoweit auch an derartigen Schulungen teilnehmen. 

11. Erfassung von Einsatzzeiten 

1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, haben ihre 

Leistungszeiten für Zwecke der Qualitäts- und Leistungskontrolle durch Leistungsnachweise 

zu dokumentieren. Ob diese Leistungsnachweise Teil der Dokumentation zwischen 

Auftragnehmer und Auftraggeber ist, ist der Teil der vertraglichen Regelungen. 

Die Dokumentation hat getrennt von der für die Beschäftigten des Auftraggebers zu erfolgen. 

(2) Die Leistungserfassung der Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der 

Leistung einsetzt, hat getrennt von der Leistungserfassung der Beschäftigten des 

Auftraggebers zu erfolgen. 

12. Krankheit und sonstige Abwesenheit 

(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, geben gegenüber 

dem Aufraggeber keine Krankmeldungen und /oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ab. 

(2) In jeglichem Fall der unvorhergesehenen Abwesenheit einer Person, die der 

Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erfolgt die Abwesenheitsmeldung über 

den Auftragnehmer an die Ansprechperson. 
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13. Interne Meetings und Besprechungen 

(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, nehmen nicht an 

allgemeinen internen Besprechungen teil. 

(2) Die Teilnahme an Besprechungen ist nur und auch nur in dem Umfang zulässig, die in 

einem konkreten Auftragsbezug stehen. Solche Besprechungen werden vom Auftraggeber 

nicht einseitig festgelegt, sondern sind ausschließlich nach Vereinbarung mit der 

Ansprechperson des Auftragnehmers zu terminieren. 

14. Leistungsmängel 

(1) Leistungsmängeln sind der vom Auftragnehmer benannten Ansprechperson mitzuteilen. 

(2) Personalgespräche mit den vom Auftragnehmer eingesetzten Personen sind unzulässig. 

15. Keine Personalentwicklung 

(1) Personalentwicklungsgespräche mit der vom Auftragnehmer beauftragten Person sind 

unzulässig. 

(2) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erhalten keine 

Arbeitszeugnisse. 

16. Keine Vergünstigungen 

(1) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, erhalten keine 

Vergünstigungen wie bspw. in den Kantinen, die den Beschäftigten des Auftraggebers 

vorbehalten sind. 

(2) Personen, die der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistung einsetzt, nehmen nicht an 

Gemeinschaftsveranstaltungen wie bspw. Betriebsfesten, Weihnachtsfeiern etc. teil. 
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